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Klimaschutz
im Bundestag

Steckersolargeräte: Was ändert sich 2024? Und was 
können Wohnungsunternehmen und Politik tun, damit 
auch Mietende profitieren? Onlinediskussion am 12.12. 17-
18:30 Uhr?

Programm
• Begrüßung/Moderation Lisa Wendzich, SunCrafter GmbH
Technische Hinweise / Spielregeln

• Wer wir sind: Vom CO2 Abgabe e.V. zum Klimaschutz-im-
Bundestag e.V.

• Gutes Beispiel aus Düsseldorf
• Übersicht geänderte rechtliche Rahmenbedingungen
• Gespräch mit Christian Ofenheusle & Jörg Lange 
Was können/sollten Wohnungsunternehmen proaktiv tun, 
welche Herausforderungen gibt es?

• Offene Frage- und Diskussionsrunde ab ca. 18 Uhr

Herzlich Willkommen
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Klimaschutz
im BundestagTechnische Hinweise / Spielregeln

• Bitte auf Stummschaltung achten, um störende Nebengeräusche zu 
vermeiden.

• Für Fragen/Anmerkungen machen Sie bitte vom Chat Gebrauch.

• Philipp George wird Fragen/Anmerkungen für die Publikumsrunde 
auswählen.

• Der erste Teil der Veranstaltung wird aufgezeichnet und auf 
unserem Youtube-Kanal veröffentlicht.

https://www.youtube.com/channel/UCkyDlIaxn7DdBAfDyivGrHw


Steckersolargeräte / Mieter*innen 12.12.2023 3 /28

Klimaschutz
im Bundestag

• Gründung als CO2 Abgabe e.V. 2017
(134 Unternehmen, 12 Kommunen, 31 Verbände, 770 Einzelmitglieder)

• Initiative wählbar 2021: 19 aufeinander abgestimmte Maßnahmenpakete

Wer wir sind?
Vom CO2 Abgabe e.V. zum Klimaschutz-im-Bundestag e.V.?

Klimaschutz im Bundestag geht 
auf alle Abgeordneten des 20. 
Deutschen Bundestag zu, um 
parteiübergreifende Mehrheiten 
für Gesetzesinitiativen im Sinne 
der Vorschläge zu initiieren.
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1. Klimaschutz als Pflichtaufgabe rechtlich konkretisieren
2. Für den Klimaschutz (aus-)bilden: In Beruf und Schule
3. Bilanzierung der Treibhausgase durch die Lieferkette
4. Kreislaufwirtschaft: Der Weg aus den Müllbergen

5. Vom Straßen- zum Lebensraum - Straße kann mehr als Auto
6. Bezahlbare und flexible Mobilität durch solidarisches Jahresticket,…
7. Fahrleistungsbezogene PKW Maut und Bundesmobilitätsgesetz

8. Generelles Tempolimit (100/80/25 km/h)
9. Abbau klimaschädlicher Subventionen

10. Verursachergerechte Preise: Steuer- und Umlagenreform
11. Endproduktabgabe für Gütertransport-Emissionen

12. Treibhausgase in der Industrie reduzieren: CO2-Mindestpreise,…
13. Strompreise regional, netzdienlich und verursachergerecht
14. Energieleitpläne für mehr Energieeffizienz in jeder Gemeinde
15. Umbau des Erdgasnetzes in ein „Grünes“ Wasserstoffnetz

16. Tierwohl- und Emissionsabgabe, klimaschonende Landnutzung
17. Bioökonomie: Nachwachsende statt fossile Rohstoffe?

18. “Negative Emissionen“: Natürliche und künstliche Kohlenstoffsenken
19. Weltweite Koalitionen für Klimaschutz mit einheitlichen Standards

Ampel Ja Bedingt Nein Offen

https://klimaschutz-im-bundestag.de/massnahmen-category/massnahmen-pakete/
https://klimaschutz-im-bundestag.de/


Steckersolargeräte / Mieter*innen 12.12.2023 4 /28

Klimaschutz
im BundestagVeranstaltungsreihe „Klimaschutz im Bundestag“

https://klimaschutz-im-bundestag.de/events/

• Vorschläge öffentlich diskutieren
• Willige unter den MdBs identifizieren 
• Ungewöhnliche Aussagen provozieren
• Gesetzesinitiativen mit MdBs starten 

https://klimaschutz-im-bundestag.de/events/
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Klimaschutz
im BundestagWir machen aber auch ganz praktische Dinge…

Leitfaden

https://klimaschutz-im-bundestag.de/wp-content/uploads/2023/03/Leitfaden_Steckersolaranlagen.pdf
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Klimaschutz
im Bundestag

• Balkonsolaranlagen sind kein Bauprodukt mehr (seit dem 27.10.23)
https://www.dibt.de/de/aktuelles/meldungen/nachricht-detail/meldung/aktualisiert-welche-bauaufsichtlichen-
bestimmungen-gelten-fuer-photovoltaik-module-pv-module

• Privilegierung Steckersolargeräte im WEG/BGB in parlamentarischen 
Verfahren (Veröffentlichung im Amtsblatt voraus. 2. Quartal 2024)

• Geplante Erleichterungen durch das Solarpaket I (1. Lesung 19.10.23)
- Die Leistungsgrenze soll von 600 Watt auf 800 Watt erhöht werden.
- Als Übergangslösung sollen auch “rückwärts drehende Zähler” 
erlaubt werden, um sie als Ablehnungsgrund für Steckersolargeräte 
zu vermeiden.
- Nur noch eine möglichst vereinfachte Anmeldung beim 
Marktstammdatenregister

Übersicht über geplante oder erfolgte gesetzliche Änderungen

https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008657.pdf
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Klimaschutz
im BundestagWas bedeutet Privilegierung: Auszüge aus den FAQs des BMJ

„Kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer 
Vorgaben machen, wie das Steckersolargerät auszusehen hat und zu 
installieren ist? 

Das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die Entscheidung über das „Wie“ 
obliegt im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer. Wer ein Steckersolargerät installieren will, hat in der Regel 
keinen Anspruch auf eine bestimmte Durchführung. Bei der Entscheidung über das 
„Wie“ hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einen Ermessensspielraum. 
Nicht zulässig ist es, durch überzogene Vorgaben zum „Wie“ letztlich die 
Installation zu verhindern.“

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/FAQ/FAQ_RefE_Online-Versammlungen_Steckersolargeraete_Dienstbarkeiten.pdf?__blob=publicationFile&v=4



Steckersolargeräte / Mieter*innen 12.12.2023 8 /28

Klimaschutz
im Bundestag

Stellt die Privilegierung von Steckersolargeräten im Mietrecht nicht einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentumsrecht dar?

Nein. Der Schutz des Eigentums bleibt gewahrt. Von Steckersolargeräten werden 
Eigentümerinteressen im Allgemeinen nur in einem zumutbaren Maß beeinträchtigt. 
Mieter und Mieterinnen haben im Übrigen keinen Anspruch auf Erlaubnis der Installation 
eines Steckersolargeräts, wenn die Installation dem Vermieter oder der Vermieterin im 
konkreten Fall nicht zugemutet werden kann. Außerdem müssen sie bei der Installation 
alle öffentlich-rechtlichen Vorgaben beachten. Das Mietrecht kennt schon heute 
vergleichbare Ansprüche der Mieter und Mieterinnen: So gibt es auch einen Anspruch auf 
Erlaubnis des barrierefreien Umbaus sowie auf Installation einer Ladesäule für 
Elektrofahrzeuge. Steckersolargeräte haben einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen. 
Deshalb ist es stimmig, für sie einen vergleichbaren Anspruch vorzusehen.

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/FAQ/FAQ_RefE_Online-Versammlungen_Steckersolargeraete_Dienstbarkeiten.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Was bedeutet Privilegierung: Auszüge aus den FAQs des BMJ
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Klimaschutz
im BundestagIm Vorfeld: Positionspapier des VDE e.V. vom Januar 2023

• Einführung einer Bagatellgrenze bis 800 W auf Basis 
der europäischen RFG

• Mini-Energieerzeugungsanlagen dürfen an jedem 
Zählertyp verwendet werden

• Vereinfachte Anmeldung und Inbetriebsetzung von 
Mini-Energieerzeugungsanlagen

• Duldung des Schukosteckers als Steckvorrichtung für 
die Einspeisung bis 800 W

Spricht sich u.a. aus für

Quelle: https://www.vde.com/resource/blob/2229846/acbd1078371f6a553a049a1d33b8612c/positionspapier-data.pdf
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Klimaschutz
im BundestagEinspeisesteckdose / Elektrische Sicherheit

„Nach den derzeit gültigen Vorgaben unseres Netzbetreibers ist eine 
besondere Einspeisesteckdose zwingend vorgeschrieben.“

Wird sich mit Inkrafttreten der VDE Norm 2024 klären!

Um die Personensicherheit zu gewährleisten, dürfen nur Geräte verwendet 
werden, welche den geltenden rechtlichen und normativen 
Rahmenbedingungen entsprechen. Insbesondere ist auf das Vorliegen eines 
Zertifikats für den NA-Schutz nach VDE-AR-N-4105 bzw. ab deren 
Veröffentlichung auf die Erfüllung der Produktnorm VDE-V-0126-95 zu 
achten. 

Zitate Wohnungsunternehmen
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Klimaschutz
im Bundestag

• Mietanteil in Deutschland liegt bei mehr als 50%
• 10 Mio. Wohnungen in Wohnungseigentümergemeinschaften
• Beworben werden Steckersolargeräte unter anderem mit dem 
Argument, dass sich mit ihnen auch Mieterinnen und Mieter und 
einkommensschwache Haushalte an der Energiewende beteiligen 
könnten.

• Trotz sozialer Kriterien zeigen Förderprogramme, das erst wenige 
Mieter diese in Anspruch nehmen oder nehmen können.

Deutschland wohnt zur Miete

Quelle: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Soziales-Lebensbedingungen/Mieteranteil.html#:~:text=Deutschland%20ist%20das%20Mieterland%20Nummer,Polen%20(13%2C2%20%25).
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Klimaschutz
im BundestagBeispiel Mecklenburg Vorpommern

https://www.lfi-mv.de/foerderfinder/mini-solaranlagen/

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/
Blickpunkte/faq-zur-foerderung-von-pv-anlagen

10 Mio.€ für 20.000 Anlagen
davon 1,4% an Mieter*innen
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Klimaschutz
im Bundestag

• Wie viele Anfragen gab es bislang zu Steckersolargeräten/Balkonsolaranlagen in Ihrem Unternehmen? 
„ca. 50 Anfragen bei über 9.000 Wohnungen“

• Wie viele Anlagen wurden an den von Ihnen betreuten Wohnungen installiert (Größenordnung)? 
„Keine“

• Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Ansprechpartner/ Ansprechpartnerin für Solarstromanlagen bzw. 
Steckersolargeräte? 
„Energiemanager“

• Haben Sie bereits Leitlinien/Musterschreiben für Anfragende zu Steckersolargeräte in Ihrem 
Unternehmen, die Sie uns in Kopie zur Verfügung stellen können? 
„Musterantworten ja, keine zur Verfügungstellung.“

• Gibt es seitens Ihres Unternehmens proaktive Maßnahmen zur Förderung von Steckersolargeräten, und 
wenn ja welche? 
„Nein“

• Wieviel Dach-PV Anlagen (mit welcher Gesamtleistung) hat Ihr Unternehmen im Rahmen eines 
Mietermodells realisiert? 
„Noch keine, aufgrund GEG zukünftig ja.“

Beispielantworten eines Wohnungsunternehmen
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Klimaschutz
im BundestagPV-Anlagen < 0,8 kWpeak Städte im Vergleich

Quelle: https://dashboard.wattbewerb.de/superset/dashboard/wattbewerb_kommunal/?preselect_filters=%7B%7D&standalone=true&native_filters_key=null

Anteil Mieter*innen in Darmstadt
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In Darmstadt sind von 1367 Anlagen 264 
(19,7%) bei Mieter*innen in installiert worden 
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Klimaschutz
im Bundestag

• Kann der Energiesparcheck ein Einstieg auch für Steckersolargeräte sein?
• https://www.swd-ag.de/magazin/balkonsolaranlagen/
energiesparservice@caritas-duesseldorf.de

• Mit dem Zuschuss der Stadt in Höhe von bis zu 800 Euro (ohne Düsselpass 
600€) und z.B. zusätzlicher Förderung aus Mitteln der Postcode-Lotterie 
können Haushalte mit geringem Einkommen mit Unterstützung der Caritas 
eine Balkonsolaranlage kostenfrei realisieren. 

Steckersolargeräte über den Energiesparcheck?
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Klimaschutz
im Bundestag

„Unser größtes Problem sind die Verkehrssicherungspflichten und eventuelle 
Gefährdungen von Anwohnern und Passanten. Gegenüber einem möglichen Geschädigten 
durch unzureichend befestigte Solarmodule ist, nach geltender Rechtsprechung, immer 
erst einmal der Gebäudeeigentümer haftbar.
…
Weder kann unsere Genossenschaft die ordnungsgemäße Montage aller Module durch 
Mitglieder kontrollieren, noch die regelmäßige Überprüfung der Befestigungselemente in 
den einzelnen Wohnungen.
…
Nach allen eingeholten Rechtsauskünften können die Eigentümer dieses Risiko nicht 
wirksam auf die Eigentümer der Solaranlagen verlagern.“

Verkehrssicherungspflicht der Gebäudeeigentümer?

Zitate Wohnungsunternehmen

Ist hier die Politik gefragt? Wie und wie oft muss eine
Überprüfung durch ein Wohnungsunternehmen erfolgen um ihre 
Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen?
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Klimaschutz
im BundestagStatik Balkone

„Eine Freigabe ohne rechnerischen Nachweis der Tragfähigkeit wird kein 
Eigentümer verantworten wollen. Alleine dieser Nachweis führt zu 
erheblichen Kosten, die einen wirtschaftlichen Betrieb einer Balkonanlage 
deutlich erschweren.“

Zitat Wohnungsunternehmen

Können hier Standards sowohl beim Bau und der Sanierung von 
Balkongeländern, als auch bei der nachträglichen Bewertung von Statikern helfen?
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Klimaschutz
im Bundestag(Zerstörungsfreie) Befestigung/Statik der Module/Montagelösung

„Ein weiteres Problem ist die zerstörungsfreie Befestigung der Module an 
den Balkonbrüstungen. Verglaste und gemauerte Balkonbrüstungen sind 
schon deshalb nicht geeignet (zumindest kenne ich kein geeignetes 
System, dass eine zerstörungsfreie Montage ermöglicht).“

Leichtmodule für viele Balkongeländer eine Lösung?

Kommende Produktnorm bringt Klarheit?
Bislang gibt es für die meisten Montagelösungen bei Balkonkraftwerk noch keine statischen 
Nachweise.  Die bereits kurz vor der Veröffentlichung stehende Produktnorm für Steckersolar-
Geräte schreibt einen entsprechenden Nachweis vor und verpflichtet die Anbieter zudem, klare 
Angaben zum geeigneten Anbringungsort etwa in Hinblick auf Anbringungshöhe, Windzone und 
Schneelast zu machen. Es empfiehlt sich also, nach deren Inkrafttreten eine Bestätigung von 
der Mietpartei zu verlangen, dass das Gerät dieser Norm entspricht und die Montagelösung für 
den Anbringungsort geeignet ist. Zwischenzeitlich genügt jedoch die Absicherung in Hinblick 
auf die Schadenshaftung.
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Klimaschutz
im BundestagBeispielschreiben einer Haftpflichtversicherung

„Privat-Haftpflichtversicherung ###

Sehr geehrte/r ###,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Gerne informieren wir Sie.
Im Rahmen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung sind auch gesetzliche 
Haftpflichtansprüche aus der Nutzung einer Balkonsolaranlage abgesichert.
Beispiel: Ein defektes Teil der Photovoltaikanlage fällt vom Balkon herab und verletzt 
einen Passanten. Der Versicherungsschutz beinhaltet die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Befriedigung berechtigter und die Abwehr unberechtigter Ansprüche (auf unsere 
Kosten, falls notwendig auch vor Gericht).
Bei Fragen sind wir gern für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen

Haftpflicht-Kasse

Einschluss Steckersolargeräte in die private Haftpflicht ist aus unserer Sicht wichtig!
Einschluss Steckersolargeräte in Hausrat ist nützlich!
Aber muss das Vorhandensein Eigentümern nachgewiesen werden? 
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Klimaschutz
im BundestagGDW-Arbeitshilfe 93

https://www.gdw.de/downloads/publikationen/arbeitshilfen
/arbeitshilfe-fuer-wohnungsunternehmen-zum-proaktiven-
umgang-mit-balkon-photovoltaik-anlagen/

Auflagen
• Die Anlage muss durch einen registrierten Fachinstallateur 
installiert werden, der 

• den vorhandenen Stromkreis prüft, 
• die vorhandene Absicherung prüft, 
• die Einspeisesteckdose installiert, 
• den von den Stadtwerken geforderten Zwei-Wege-
Stromzähler installiert, 

• die fachgerechte Anbringung am Balkon vornimmt.

Erforderliche Nachweise für Genehmigung 
• Art/Typ der Mini-Photovoltaikanlage sowie Ort der 
Befestigung 

• Fachunternehmererklärung der Elektrofachfirma bzgl. 
Anschluss an Stromkreis und Installation der Steckdose

• Anmeldebescheinigung Marktstammdatenregister und beim 
zuständigen Netzbetreiber 

• Erklärung bzw. Nachweis über Haftpflichtversicherung ggf. 
über Hausratversicherung 

• Inaugenscheinnahme der sicheren Befestigung durch das 
Wohnungsunternehmen 

Politik?: Sollten die Wohnungen nicht seitens der
Wohnungsunternehmen Steckersolarready
gemacht werden?



Steckersolargeräte / Mieter*innen 12.12.2023 21 /28

Klimaschutz
im BundestagGDW-Musterantwort

Sehr geehrter Mieter, 

wir begrüßen den Einsatz regenerativer Energien bei der Energieversorgung unserer 
Gebäude sowie Ihr Interesse, einen eigenen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 
Wir genehmigen Ihnen die Anbringung einer solchen Solaranlage (auch bekannt als 
Balkon- PV oder Balkonkraftwerk), wenn folgende Bedingungen erfüllt werden: 

• Pro Wohneinheit darf nur eine Anlage eingebaut werden. Die gesamte 
Anschlussleistung darf 600 Watt nicht überschreiten. 

• Die Anlage muss korrekt angemeldet werden. Dazu gehört die Anmeldung beim 
Netzbetreiber sowie im Marktstammdatenregister. 

• Die Anlage muss durch einen registrierten Fachinstallateur installiert werden, der 
• den vorhandenen Stromkreis prüft, 
• die vorhandene Absicherung prüft, 
• die Einspeisesteckdose installiert, 
• den von den Stadtwerken geforderten Zwei-Wege-Stromzähler installiert, 
• die fachgerechte Anbringung am Balkon vornimmt. 

Anbei finden Sie eine Liste von Fachbetrieben, die Sie kontaktieren können. Die 
Kosten für die Elektro-Überprüfung und die Nachrüstung einer geeigneten 
Einspeisesteckdose sind durch Sie zu tragen. Eine unterschriebene 
Fachunternehmererklärung der Firma über die ausgeführten Arbeiten ist dem 
Wohnungsunternehmen nach Installation zu übergeben. 

Die Anlage muss gegen Absturz, starke Winde und Sturm sicher befestigt werden, 
ohne dass das Gebäude durch den Einbau (z. B. Bohrungen im Mauerwerk oder den 
Balkonelementen) beschädigt wird. Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie für sämtliche 
Kosten und eventuelle Schäden am Gebäude oder an Personen im Zusammenhang 
mit der Photovoltaikanlage haften. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung ist 
Ihrerseits nachzuweisen. Zusätzlich empfehlen wir, Ihre Hausratversicherung 
darüber zu informieren. Die sichere Befestigung kann nur durch einen 
Fachhandwerker vorgenommen werden. 

Eine Liste von steckerfertigen PV-Anlagen, die wir grundsätzlich zur Installation und 
Montage als geeignet erachten, können Sie auf der Website der Deutschen 
Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) einsehen: 
https://www.pvplug.de/marktuebersicht/ 

Bitte teilen Sie uns nach Auswahl Folgendes mit: 
a) Angaben zum Aufstellort – Art und Lage der Befestigung/Montage der Anlage 
b) Ausmaße der PV-Module (Maße und Gewicht) 
c) Einzuspeisende Strommenge 

Die Anlage muss durch Sie verpflichtend im Markttammdatenre- gister der 
Bundesnetzagentur angemeldet werden. Darüber hin- aus ist eine Anmeldung beim 
zuständigen Netzbetreiber notwen- dig. Den Antrag zur Anmeldung mit sämtlichen 
Informationen finden Sie hier: [Hier Link des lokalen Netzbetreibers einfügen] 
Sämtliche Einbauten im Zusammenhang mit der Balkon-PV müs- sen bei 
Beendigung des Mietverhältnisses zurückgebaut werden. 

Wenn von beiden Seiten gewünscht, können Sie mit etwaigen Nachmietern eine 
Vereinbarung zur Übernahme der Anlage ab- schließen. 

Zusammenfassend sind für eine Genehmigung der Anlage folgende Unterlagen bzw. 
Nachweise erforderlich: 
• Art/Typ der Mini-Photovoltaikanlage sowie Ort der Befestigung 
• Fachunternehmererklärung der Elektrofachfirma bzgl. Anschluss an Stromkreis 
und Installation der Steckdose Anmeldebescheinigung der Anlage im 
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 

• Anmeldebescheinigung beim zuständigen Netzbetreiber 
• Erklärung bzw. Nachweis über Haftpflichtversicherung Ggf. Erklärung bzw. 
Nachweis über Hausratversicherung Inaugenscheinnahme der sicheren 
Befestigung durch das Wohnungsunternehmen 

• Die schriftliche Genehmigung des Wohnungsunternehmens zur Aufstellung der 
Anlage wird erst nach Vorliegen der aufgeführten Unterlagen erteilt bzw. gültig. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Klimaschutz
im BundestagMusterantworten Wohnungsunternehmen Beispiel I

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vermieter stehen wir der Installation von Balkonkraftwerken grundsätzlich positiv gegenüber (und fördern als eG 
im Beispiel mit 100 € / Anlage).
Falls Sie ein Balkonkraftwerk anschaffen möchten müssen Sie aber folgende Sachverhalte  bedenken:
Je nach Kaufpreis, Verschattung, Strompreisentwicklung, Stromverbrauchsverhalten usw. rechnen sich 
Balkonkraftwerke erst nach einer Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren. Ein mehrmaliger Auf- und Abbau der Anlagen 
ist sicherlich für die Lebensdauer der Anlagen nicht förderlich.
Für eventuelle spätere Mieterstrommodelle sind die Balkonkraftwerke eher hinderlich.

Die Installation von Balkonkraftwerken muss von uns genehmigt werden. Es ist ein Gestattungsvertrag mit uns 
abzuschließen in dem die Bedingungen zum Betrieb eines Balkonkraftwerkes geregelt sind.

Es sind weiterhin viele Dinge zu beachten, insbesondere:
• Tragfähigkeit, Standsicherheit und Windschutz
• Brandschutz, Brandbekämpfung, Notrettung durch die Feuerwehr
• Verschattung, Blendwirkung
• Elektrischer Anschluss, Wechselrichterleistung
• Anmeldung Marktstammdatenregister
• Modulart, Modulgröße, Modulleistung und entsprechende Befestigung
• Versicherung
• Rückbauverpflichtung bei Sanierung
• Instandhaltung und mögliche Betriebsdauer“



Steckersolargeräte / Mieter*innen 12.12.2023 23 /28

Klimaschutz
im BundestagMusterantworten Wohnungsunternehmen Beispiel II

Mietkontonummer xxx
Mietpartei(en) xxxx
Mietobjekt Darmstadt, Musterstr. 1

Betreff | Hinweise zum Antrag auf Genehmigung zur Installation von mietereigenen
(Balkon)-Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlage)

Sehr geehrte(r) xxxx.XXXXX

vielen Dank für Ihre Anfrage.  Grundsätzlich befürwortet die bauverein AG den Einsatz von
Photovoltaik als klimafreundliche und resourcenschonende Energiequelle. Die Installation
einer privaten PV-Anlage und deren Anschluss an das Gebäudestromnetz stellen einen Eingriff
dar, welcher auch die Verkehrssicherheit betrifft. Eine solche Installation darf daher nur
vorgenommen werden, wenn seitens des Vermieters vorab eine Genehmigung hierzu vorliegt
und die darin ggf. enthaltenen Auflagen beachtet werden.

Als Anlage senden wir Ihnen daher unser Merkblatt, in welchem wir Ihnen die zu beachtenden
Punkte zusammengefasst und notwendigen Unterlagen zusammengestellt haben, welche Sie
Ihrem Antrag auf Genehmigung beifügen müssen.

Freundliche Grüße
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Klimaschutz
im BundestagMusterantworten Wohnungsunternehmen Beispiel II

Voraussetzung und Auflagen für die Genehmigung der Installation und
den Betrieb einer Balkon-PV Anlage durch die bauverein AG:

1. Es muss eine geeignete Balkonbrüstung vorhanden sein, an welcher das Modul
sicher befestigt werden kann. Installationen auf dem Dach, der Fassade des
Gebäudes oder einem Objekt z.B. Möbelstück oder Blumenkübel auf dem Balkon
bzw. Dachterrasse können nicht genehmigt werden.

2. Die Bauverein AG bevorzugt die Installation einer Einspeisesteckdose nach VDE
0628-1 durch einen Elektrofachbetrieb. Eine Elektrofachkraft kann die vorhandene
Installation besser auf Tauglichkeit prüfen und eventuell eine Anpassung des
Leitungsschutzschalters vornehmen.
Gemäß des `Positionspapiers VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V.: Steckerfertige Mini-Energieerzeugungsanlagen,
Frankfurt am Main (Januar 2023)´ schließt sich die Bauverein AG der VDE -
Veröffentlichung an und duldet einen Schutzkontaktstecker unter Verwendung
einer vorhandenen Schutzkontakt-Außensteckdose.

3. Die Balkonbrüstung und die Hausfassade dürfen nicht angebohrt werden. Die
Anlage muss fachgerecht und sturmsicher montiert werden.

4. Der Mieter ist beim Auszug zum Rückbau der Anlage einschließlich der
Verkabelung etc. auf eigene Kosten verpflichtet.

5. Der Mieter hat eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen und während des
Betriebs der PV-Anlage zu unterhalten, welche die mit dem Betrieb einer privaten
PV-Anlage verbundenen Risiken abdeckt. Der Mieter ist verpflichtet, einen
entsprechenden Nachweis gegenüber dem Vermieter zu erbringen. Der Vermieter
ist berechtigt, jährlich einen Nachweis über das weitere Bestehen einer privaten
Haftpflichtversicherung, welche die vorgenannten Risiken abdeckt, zu verlangen.
(Hinweis: Die Gebäudeversicherung der bv AG deckt Schäden Dritter durch eine
abstürzende, private PV-Anlage des Mieters nicht ab!)

6. Die bauverein AG hat die Möglichkeit eine einmal erteilte Genehmigung zur
Installation und zum Betrieb der PV-Anlage zu widerrufen, wenn Dritte durch die
PV-Anlage gestört werden (z.B. durch Spiegelung/Blendung von Sonnenlicht,
Windgeräusche etc.) und der Mieter diese Störungen Dritter auch nach
Aufforderung durch den Vermieter nicht beseitigt. Gleiches gilt sinngemäß bei
einem Verstoß gegen Nummer 5 (private Haftpflichtversicherung).

7. Die Vornahme von notwendigen Anmeldungen der PV-Anlage obliegen dem
Mieter.

Ich/wir habe(n) das Dokument `Voraussetzung und Auflagen für 
die Genehmigung der Installation und den Betrieb einer Balkon-PV 
Anlage durch die bauverein AG´ erhalten.
Ich/wir akzeptiere(n) die Bedingungen nebst Auflagen und 
verpflichte(n) mich/uns diese einzuhalten.
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Klimaschutz
im BundestagWas kann die Politik tun – Balkonsolarreadyness anreizen?

• Abwägungskriterien für die Privilegierung (§ 554 BGB und § 20 Abs. 2 WEG) 
zur Umsetzung der baulichen Veränderung klarer als in den FAQs zu 
definieren.

• Beim E-Check Eignung für Steckersolargeräte vorsehen. 
• Förderprogramme: Soziale Kriterien berücksichtigen.
• Statische Nachweise fördern.
• Aussensteckdosen fördern.
• Rechtliche Regelung für die Sanierung bei Neubau von Balkongeländer – 
Anbringung von herkömmlichen Solarmodule vorsehen.

• Wohnungen für Steckersolargeräte fit machen 
- Steckersolarready gesetzlich regeln. 
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Klimaschutz
im BundestagWas können Wohnungsunternehmen proaktiv tun?

• Wohnungen sukzessive Steckersolarready zu machen
• E-Check auf Steckersolar erweitern
• Aussensteckdose nachrüsten
• Auf Hilfsangebote/Initiativen bei der Montage hinweisen und 
entsprechende Vorgaben machen.

• Hilfe & Geschäftsmodelle durch Nachfrage schaffen/fördern.
• Statische Nachweise bei baugleichen Balkone zur Eignung von 
Steckersolargeräten proaktiv beauftragen.

• Geeignete Montagesysteme proaktiv vorschlagen
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Klimaschutz
im Bundestag

Mitglied werden: https://klimaschutz-im-bundestag.de/mitglied-werden/ 
Spenden: https://klimaschutz-im-bundestag.de/spenden/ 
Newsletter abonnieren: https://klimaschutz-im-bundestag.de/newsletter/

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Nähere Infos unter https://klimaschutz-im-bundestag.de

Spenden erwünscht

https://klimaschutz-im-bundestag.de/mitglied-werden/
https://klimaschutz-im-bundestag.de/spenden/
https://klimaschutz-im-bundestag.de/newsletter/
https://klimaschutz-im-bundestag.de/
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Klimaschutz
im BundestagGemeinschaftliche Eigenversorgung nach $42b EnWG 

2 2 2 3 0

• Jede Wohnung hat eigenen 
Zähler gegenüber dem 
öffentlichen Netz

• Jede Wohnung hat eigenen 
Strombezugsvertrag mit 
Energieversorgungs-
unternehmen (EVU) mit 
Grundpreis

• Zähler gehört dem 
Messstellenbetreiber/EVU

Der Standardfall 
in Deutschland

Gemeinschaftliche 
Eigenversorgung

• Danach könnte über 
intelligente Wohnungszähler 
der eingespeiste Strom eines 
Steckersolargerätes nach 
EEG vergütet werden.

https://klimaschutz-im-bundestag.de/gemeinschaftliche_eigenversorgung/siehe

Wohnung 1

Wohnung 2

Wohnung 4

Wohnung 3

A Produktionszähler
B Teilnehmer an gemeinschaftlicher 
Versorgung

C Drittbelieferter Kunde

HAUS-
ANSCHLUSS

Solarstromanlage

Virtueller 
Summenzähler

A BBB C

https://klimaschutz-im-bundestag.de/gemeinschaftliche_eigenversorgung/

